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Jn ber Expedition des Couriers.

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite

weg Ro. 156.,

Zeitung
und Lansd,

Unter Verantwortlichkeit der Verlags Expedition
mitherausgegeben von Dr. Schadeberg.

Die für den Courier beſtimmten Mittheilungen Sendungen c. bittet man, wie bisher, an die Expedition des Couriers
bei Schwetſchke) zu richten.

Vr. 66. Halle, Mittwoch den 1I9. März
Hierzu eine Beilage.

I845.

Bei Ablauf des Vierteljahres wollen unſere geehrten Leſer ſich erinnern, daß die Pränumeration auf das zweite Quartal
dieſes Jahres, April bis Juni (mit Zwanzig Silbergroſchen, ſofern die Abnahme unmittelbar von uns geſchieht) noch vor
Ende dieſes Monats zu entrichten iſt.

Ganz beſonders erſuchen wir unſere auswärtigen geehrten Leſer dies zu berückſichtigen und namentlich die Beſtellungen bei
den Königl. Wohllöbl. Poſtanſtalten ſo zeitig als möglich, jedenfalls aber noch in dieſem Monate, machen zu wollen.

Alle auf das allgemeine Intereſſe Bezug habende Verfügungen und Bekanntmachungen des Königl. Wohllöbl. Landraths
Ofsfficium des Saalkreiſes werden auch fernerhin durch unſer Blatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Halle, den 18. März 1845. Expedition des Couriers.
Schwetſchke.

e

Deutſchland.
Merſeburg, den 4. März 1845.

(Offizielle Mittheilung.)
In der heutigen 17ten Plenarſitzung beſchäftigte ſich

der Landtag zuvoörderſt mit der Berathung des durch das
Allerhöchſte Decret vom 2. v. Mts. vorgelegten Entwurfs
einer Verordnung wegen Aufhebung des Sportulirens der
unteren Verwaltungsbehörden. Durch denſelben wird beab-
ſichtigt, die in denen hierunter beſtehenden geſetzlichen und
obſervanzmäßigen Beſtimmungen zeither empfundenen Man-
gel zu beſeitigen und zu dem Ende vorgeſchlagen,

das der Verordnung vom 22. November 1842 wodurch
die Ausfertigungs und Verhandlungs Sporteln der Pro
vinzial-Verwaltungs- Behörden aufgehoben worden zum
Grunde liegende Prinzip auch auf die unteren Verwaltungs-
Behörden auszudehnen, mithin anzuordnen, daß die Aus-
fertigungen, Verfügungen und Verhandlungen derſelben
gleichfalls ſportelfrei erfolgen ſollen. Der Geſetz-Entwurf
zielt allerdings dahin, das Verfahren bei den unteren Ver-
waltungs- Behörden hinſichtlich der Sportel-Erhebung mit
demjenigen bei den Provinzial-Behoörden gleichzuſtellen und
hierdurch möglichſte Gleichheit in Behandlung der Ver-
walteten herbeizufuühren. Mehrere Mitglieder der Ver-
ſammlung billigten dieſe Tendenz des Geſetz-Entwurfes und

erklärten ſich mit denen in der Denkſchrift zu ſelbigem ge
gen das Erheben von Sporteln durch die unteren Ver-
waltungsbehörden geltend gemachten Grunden:

1) daß es namlich nicht blos zu Ueberſchreitungen und
Erpreſſungen gegen die Verwalteten verfuhre, ſon-
dern auch Unterſchlagungen und Fälſchungen der da
bei betheiligten Beamten befoördern;

2) daß es dem Anſehen der Behörde ſchade und das
Vertrauen der Unterthanen zu ihrer Unpartellichkeit
und Eigennützigkeit ſchwäche;

3) daß es faſt nirgends auf einem unzweifelhaften ge
ſetzlichen Fundamentente beruhe, ſondern daß es,
wenn auch ſpäter geduldet, doch meiſtens mißbrauchs-
weiſe entſtanden ſei, und groößtentheils aus der fru-
heren Verbindung der Adminiſtration mit der Juſtiz
herruhre;

4) daß die Sporteln als eine Abgabe anzuſehen ſeien,
welche vorzuglich die ärmere Klaſſe drucke, und daß
deren Abſchaffung um ſo wuünſchenswerther ſei, als
es nicht angemeſſen ſcheine, neben Zahlung der allge
meinen Abgaben an die Staatsbehoörden auch noch für
die Ausübung ihrer Funktionen beſonders zu bezahlen;

5) daß insbeſondere die in Polizel-Kontraventionsſachen
anzuſetzenden Sporteln eigentlich nur eine Verſchar
fung der geſetzlichen Strafe ſelen, und
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6) daß an ſich die Einnahme aus den Sporteln ſo un
gleich und unſicher, oft auch ſo unbedeutend ſei, daß

ſie leicht werde entbehrt werden koönnen,
nicht allein einverſtanden, ſondern bemerkten noch uüberdies:

das Streben der jetzigen Zeit ſei möglichſte Einfach
9 der Verwaltung mit moglichſter Koſten-Erſpar-
ni 4

und
Gebuhren in PolizeiVerwaltungs Angelegenheiten
durften keine Erwerbsquelle ſein.

Von der andern Seite dagegen wurde zunächſt mit Bezug
auf die oben angefuhrten Motiven der Denkſchrift bemerk-
lich gemacht:

ad 1) durch den Mißbrauch werde der Gebrauch nicht
aufgehoben (abusus non tollit usum), und wenn hin
und wieder Ueberſchreitungen, Erpreſſungen und Un-
terſchlagungen vorgekommen, ſo mußten ſie nach der
Strenge der beſtehenden Geſetze beſtraft werden

ad 2) daß nicht abzuſehen ſei, wie hierbei das Anſehen
der Behörde gefahrdet erſcheinen konne, vielmehr
werde dem Queruliren Thor und Thuär geoöffnet, wenn
der Querulant auf Gebührenzahlung keine Ruckſicht
zu nehmen habe

ad 3) die Zahlung von Gebühren in Verwaltungs- Ange-
legenheiten beruhe allerdings, und namentlich in den
ſächſiſchen Landestheilen, auf einem geſetzlichen Fun-
damente und werde in dieſer Hinſicht auf die ſachſi-
ſche Sporteltaxe vom Jahre 1811 hingewieſen

ad 4) daß die aärmere Klaſſe durch die Sporteln um des-
willen nicht gedruckt werde, weil ſelbige im Fall der
Unbeibringlichkeit niedergeſchlagen werden müſſen

ad 5) wenn man in den Sporteln, in Poltizei-Contraven-
tionsSachen eine Verſchärfung der geſetzlichen Strafe
erblicken wolle, ſo müſſe man ein Gleiches auch bei
den Sporteln in Criminal-Unterſuchungen finden; die
Polizei-Contravenienten wurden das Unterſuchungs
Verfahren zur Ungebuhr in die Lange zu ziehen ſu-
e wenn ſie nicht der Koſtenpunkt davon zuruck-
alte

ad 6) die Einnahme aus den Sporteln bei vielen Behor-
den, namentlich bei den Magiſträten, ſei keinesweges
fur unbedeutend zu halten und die Kommunal-Kaſſen
Ter durch deren Wegfall erhebliche Einbuße er-
eiden.

Ferner wurde außerdem geltend gemacht:
7) daß ſowohl die Magiſträte, als auch die mit Poli-

zei- Gerichtsbarkeit verſehenen Gutsherrſchaften, ſo wie
die Land- Gemeinden ein Recht auf Sportel-Erhebung
beſäßen welches wie jedes andere nutzbare Privat-
recht, ohne Entſchädigung nicht aufgehoben werden
dürfe, wobei ein Mitglied der Verſammlung
beiſpielsweiſe erwähnte daß die durch den Reichs
DeputationsRezeß von 1803 an die Krone Preußen
uübergegangenen in der hieſigen Provinz belegenen
vormaligen Reichsſtaädte das Recht der Sportel-Er-
hebung ſchon vorher unzweifelhaft gehabt hatten und
ſolches ihnen auch durch gedachten Reichsſchluß ga
rantirt ſei.

Auch wurden
8) durch den Wegfall der Sporteln die Landgemeinden

erheblichen Nachtheil erleiden, weil ſie dann die Ge-
hälter der Schulzen und Schöppen, welche auf der-

gleichen Gebuühren mit angewieſen wären, um ſo viel
zu erhöhen genöthigt wären als die wegfallenden
Sporteln betragen.

Endlich mochten
9) die Sporteln in Verwaltungs-Angelegenhelten noch

weniger drückend erſcheinen, als die Sporteln bei
gerichtlichen Prozeſſen weil letztere ungleich hoher
ſich beliefen.

Nach reiflicher Erwägung der fur und wider den Geſetz
Entwurf ſprechenden Grunde vereinigte man ſich in der Mei
nung, daß es den bei deſſen Abfaſſung zu Grunde gelegenen
Abſichten ausreichend entſpreche, wenn genau und unzwei-
deutig feſtgeſtellt wurde, daß nur diejenigen Polizeiſachen,
wobei lediglich das oöffentliche Jntereſſe in Frage komme,
auch von den unteren Verwaltungsbehoörden ſportelfrei zu
expediren ſeien. Auch ſei dies mehr oder minder jetzt ſchon
der Fall. Hingegen ſei kein triftiger Grund vorhanden, die
Gebühren fur diejenigen amtlichen Verrichtungen, wo-
bei hauptſächlich Privatintereſſen concurriren, ſo wie bei
Unterſuchung und Beſtrafung von Polizei-Contraventionen
aufzuheben.

Von dieſem Geſichtspunkte ausgehend, beſchloß die Ver
ſammlung

bei F. 1. des Entwurfs,
welcher folgendermaßen lautet:

„Die Ausfertigungen, Verfügungen und Verhandlungen
der unteren Verwaltungsbehoörden erfolgen ohne allen Un
terſchied ſportelfrei

hinter dem Worte:
„Verwaltungsbehörden“

die Einſchaltung der Worte:
„in allen Angelegenheiten, wo ein rein öffentliches Ju
tereſſe obwaltet

vorzuſchlagen.
Eben ſo fand man

bei G. 2,
welcher lautet:

„Demgemaäß findet bei dieſen Behörden der Anſatz und
die Erhebung von Sporteln, Gebühren oder irgend einer
ähnlichen Entſchädigung fur ihre amtlichen Verrichtungen
fernerhin nicht mehr ſtatt, und die bisher angewendeten
älteren und neueren gerichtlichen, polizeilichen und ſon-
ſtigen SporteltaxOrdnungen kommen in Beziehung auf
Verwaltungs- Angelegenheiten nicht weiter zur Anwen-
dung

hinter den Worten:
„fur ihre amtlichen Verrichtungen“

noch den Zuſatz nöthig
„bei allein Gegenſtänden des rein öffentlichen Jnter-
eſſes“.

Der Schlußſatz dieſes Paragraphen
„und die bisher angewendeten älteren

wurde fur uberflüſſig gehalten.

lautet folgendermaßen
„Unter den vorſtehend aufgehobenen Gebühren und Sper-
teln ſind jedoch nicht mit begriffen und dürfen auch fer-
nerhin noch erhoben werden
1) die Gebühren in Regulirungs-, Ablöſungs und Ge-

meinheitstheilungs- Angelegenheiten
2) die Ausfertigungs- Gebühren für Paſſe, Aufenkhalts-

karten und andere Legitimations-Urkunden
e
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3) die Gebühren der Sachverſtändigen
45 die Kopialten fur Ausfertigüng von Beſcheinigungen,

Auszügen und Abſchriften aus öffentlichen Urkunden
und dergleichen, und zwar bei den Kretisbehoörden,
wenn ſolche zugleich als unmittelbare Verwaltungs-
Behörden fur gewiſſe Kommunal und Societäts-
Gegenſtände fungiren bei den Lokalbehörden aber
in allen Fällen in welchen derartige Auszuge, Be-
ſcheinigungen u. ſ. w. nur im Privat-Jntereſſe des
Extrahenten ertheilt worden. Dahin gehoören auch die
in der Rhein Provinz bisher entrichteten Gebühren
fur die Auszuge aus den Civilſtands-Regiſtern und
fur die Aufnahme der Civilſtands-Acte der Juden.“

Hier wuünſchte die Mehrheit der Verſammlung, daß hinter
den Eingangsworten des Paragraphen noch die Worte:

„unter andern“
eingeſchaltet werden mochten, indem ſich nicht mit Beſtimmt-
eit, uberſehen laſſe, ob unter den angegebenen Ausnahme-
dategorlen auch alle Gegenſtände enthalten wären, bei wel-

chen nach denen der Berathung des Geſetzentwurfs zu
Gründe gelegten Anſichten noch ferner Sporteln erhoben
werden dürfen. Einſtimmig war man aber der Anſicht, daß
wenigſtens

1) die Gebühren fur alle amtlichen Verrichtungen, wobei
ein Privat-Jntereſſe betheiligt iſt

2) die Gebühren bei Unterſuchung und Beſtrafung von
d Sontraventioven und etwaige Zeugengebuühren
dabei

3) die Jnſinuations- und Botengebuhren uüberhaupt;
45 die Gebühren fur Vidimation von Auszugen und Ab-

ſchriften aus öffentlichen Urkunden;
unter den in dem gedachten Paragraphen aufgefuhrten Aus-
nahmen ſpeztell mit zu erwähnen ſein mochten.

Bei
4

welcher beſtimmt, daß baare Verläge und Auslagen der
Behörden fur Porto, Stempel und dergleichen unter allen
Umſtänden wiedererſtattet werden müſſen, hielt man die
Worte:

„fur Porto, Stempel und dergleichen“
zum Wegfall geeignet, indem die baaren Auslagen der Be
hörden noch in vielen andern Gegenſtänden beſtehen können,
und jene Worte daher den Begriff der baaren Auslagen zu
ſehr beſchränken mochten.

Als das geeigneteſte Mittel zu Beſeitigung vorgekomme-
ner Uebelſtände ward ferner erkannt:

die Entwerfung einer auf einfachen, nicht zu mißdeu-
deutenden Satzen beruhenden und den dermaligen
Verhältniſſen, ſowle dem Geſchaftsumfange der un-
tern Verwaltungsbehörden entſprechenden Sporteltaxe
für dieſelben, ſowie deren Vorlegung an den nach-
ſten Provinzial Landtag Allerhöchſten Orts zu bean-
tragen,

und erlaubte man ſich in dieſer Hinſicht noch die Hinzu-
fügung eines Paragraphen unter folgender Faſſung:

„Fuür diejenigen Sporteln, welche nach Maßgabe der
vorſtehenden Verordnung noch ferner erhoben wer-
den dürfen, ſollen SportelTaxOrdnungen in den
einzelnen Provinzen entworfen werden

vorzuſchlagen.

Endlich einigte man ſich noch im Sinne der vorſtehen
den Berathung, in formeller Hinſicht Allerhöchſten Orts an
heim zu geben

ob nicht in der Ueberſchrift der proponirten Verord
nung ſtatt

„Aufhebung der Sporteln“
der angemeſſener erſcheinende Ausdruck:

„Regulirung des Sportelweſens
zu gebrauchen ſein mochte.

Selbſtredend iſt es übrigens nach der Anſicht mehrerer
Mitglieder der Verſammlung, daß denjenigen Behorden,
welche bisher keine oder nur in ſeltenen Fällen Spor-
teln erhoben, durch das gegenwärtig berathene Geſetz
eine vie Befugniß zur Sportelerhebung nicht beigelegt wer
den ſoll.

Fur den Fall nun aber, daß die vorſtehend proponirten
Zuſätze zu dem Geſetzentwurf ſich der Allerhöchſten Geneh
migung nicht erfreuen ſollten und der Geſetzentwurf aus
höhern Staatsrückſichten ohne die vom Landtage vorgeſchla-
genen Modifitkationen die Allerhöchſte Sanction dennoch
erhalten möchte, ſo war die Verſammlung einſtimmig der
Meinung

daß es alsdann Sache des Staates ſei, die durch
eine derartige allgemeine Maßregel Betroffenen fur
die in dieſer Hinſicht geleiſteten Opfer wieder voll
ſtändig zu entſchädigen,

weshalb der einſtimmige Beſchluß dahin ging, unter Dar-
legung der dafür ſprechenden Grunde noch einen ZuſatzPa-
ragraphen zu dem Geſetzentwurfe mit folgender Faſſung

„Fur die durch dieſes Geſetz den Kammunen und
Privaten, als Jnhabern der Polizeigerichtsbarkeit,
entzogene Erhebung von Sporteln, Gebühren und
dergleichen fur amtliche Verrichtungen werden dieſel
ben nach einem zehnjährigen Durchſchnitt der disher
bezogenen jährlichen Einnahmen aus Staatskaſſen ent
ſchädigt

in der einzureichenden Denkſchrift vorzuſchlagen.

Vom Rhein, den 12. März. Die Aachener Zeitung
meldet Briefe aus Berlin verſichern, der König habe beſchloſ-
ſen, die diesjährigen großen Herbſtmanöver ganz ausfallen zu
laſſen, oder wenigſtens ſehr zu beſchränken. Die bedeutenden
dadurch erſparten Summen ſollten zum Beſten der Nothlei
denden Oſtpreußens verwendet werden. Die Beſtaätigung die
ſer Nachricht wird überall mit der lebhafteſten Zuſtimmung
aufgenommen werden. Die Befeſtigung des Friedens welche
ſchon eine Reduzirung einzelner Armeetheile möglich gemacht
hat, laßt ohne Zweifel auch zu, daß einmal die Uebungen ein
Jahr uüberſchlagen werden und die dadurch eintretende höchſt
beträchtliche Erſparniß würde hinreichen, dem ſo unglücklichen
Oſtpreußen auf eine ſo wirkſame Art zu Hülfe zu kommen,
wie es die Privatunterſtutzung nicht vermag. Wir ſind uüber-
zeugt, daß ein ſolcher Akt der Wohlthatigkeit von Seiten des
Staats in allen Provinzen freudig begruößt werden wird, da
überall ſich die lebhafteſte Sympathie für jene Unglücklichen
offenbart, die von einer Noth heimgeſucht werden, wie ſie in
den andern Landestheilen ſo allgemein glücklicher Weiſe nicht
erhört iſt. Ueberdies waäre jene Maßregel auch eine Wohlthat
fur das ganze Land, da der harte Winter überall ſo drückend
einwirkt und eine Befreiung von dem mehrwöchentlichen Dienſte
deshalb ſich fur Alle als eine wirkliche Wohlthat erweiſem
würde. Man ſieht deshalb bei uns mit Ungeduld der Beſtär
tigung dieſer Hoffnung entgegen.

e
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FamilienNachrichten.
Todesanzeige.

Jm faſt vollendeten achtzigſten Lebens-
jahre entſchlief dieſen Nachmittag um 2 Uhr
ſanft, nach kurzem Unwohlſein, unſre liebe
gute Mutter, Rahel Charlotte Kefer-
ſtein, geborne Drewſen.

Dieſe ſchmerzliche
auf dieſem Wege allen Verwandten und

reunden mit
Cröllwitz, den 17. Marz 1845.

die Hinterbliebenen.

S „JBekanntmachungen.
Freiwilliger Verkauf.

Die zum Nachlaſſe des verſtorbenen Oeko-

nomen Chriſtian Gottfried Nette
sen, zu Schafſtädt gehörigen Grundſtucke,
namentlich das zu Schafſtädt am Markte
belegene Wohnhaus, mit Hof, Garten und
allem Zubehör ein Garten in der untern
langen Gaſſe und ſämmtliche Feldgrund-
Kücke in dortiger Flur, ſollen im Wege der
öffentlichen Licitation freiwillig verkauft wer-
den. Zur Annahme der Gebote iſt ein Ter
min auf den
25. dieſes Monats, Vormittags 10 Uhr,

in dem Rathskeller zu Schafſtädt anbe-
raumt. Jch bin bereit, nahere Auskunft
üder die Lage der Feldzrundſtücke zu ertheilen.

Lauchſtädt, den 16. Marz 1845.
Der Juſtiz-Commiſſarius

Lewien.

Bei G. Reichardt in Eisleben und
Sangerhauſen erſchien und iſt in allen
Buchhandlungen (Halle bei Schwetſchke
und Sohn, Merſeburg bei L. Garcke)

aben:Wer Bergbau und das Bergre-
al, von Prof. Dr. Jul. Weiske.Sie Entzegnung auf die Schrift „Ueber

den Urſprung des Bergregals in Deutſch
land. Von Dr. C. J. W. Karſten.“
gr. 8. Geheftet. 12 Sgr.

Holzverkauf.
Am Donnerstag den 20. dieſes Monats,

von Morgens 10 Uhr an, ſellen in dem Un
terforſt Dölauer Haide, auf dem Schlage
an der Halle ſchen Straße, circa 90 Schock
Kiefern-Reisholz und 12 Klftr. dergl. Scheit-
bolz meiſtbietend verkauft werden. Kauflu-
ſtige wollen ſich zu der angegebenen Zeit auf
dem Schlage ſelbſt einfinden.

Giebichenſtein, den 17. März 1845.
Der Forſt-Jnſpector.

—CAA

Schnee und Eis fahrt gern und billig

Nachricht theilen nur

Guts- Verpachtung.Es ſoll das dem Herrn Rieſiger von

Hevygendorff zu Dresden zugehoörige
Rittergut in Heygendorff bei Aüſtedt
in der goldenen Aue von Johanni 1845 an
auf zwölf Jahre verpachtet werden. Hiezu
gehören außer den Wohn und Wirthſchafte-
gebäuden:
a) 9672/, weimar. Ar., à 140 ſechszehn

ſchuhigen Ruthen unter dem Pfluge
befindliches artbares Land (12 weimar.
Ar. S 13 preuß. Morgen oder 6 ſach
ſiſchen Ar);

b) 90 weimar. Ar. 2 Ruthen zwei
ſchurige Wieſen

c) 26 weimar. Ar. 9 Ruthen einſchuü
rige Wieſen;

d) 26 weimar. Ar. Brachwieſen;
e) 88/, weimar. Ar. 9 Ruth. Gemüſe-,

Gras und Obſtgaärten;
bedeutende Obſtbaumpflanzungen auf den

Triften 2c.
g) eine ungezahlte Schäferei bisherige

Haltung 1800 bis 20900 Stuck);
h) Bierbrauerei und
i) Gelegenh.it und Räumlichkeiten zum

Berriebe der Branntweinbrennerei mit
Kartoffeln und Getreide;

k) mittlere und niedere Jagd in den Flu-
ren Heygendorf und Schafsdorf;

1) wilde Fiſcherei;
m) der Zehnt von 18 Ar. bäuerlichen

Grundſtucken;
m) Erbzinſen an Getreide und Erbzinsſtuck-

werk von circa 720 Thlr. durchſchnitt-
lichem Werthe

o) freies Backen, jedoch gegen Abgabe des
hierzu nöthigen Feuermaterials;

p) des Lohnbrodes, welches der Backer
von den Gemeindegliedern in Heygendorf
und Schafsdorf erhalt;

Haarnutzung von den Wieſenhölzern;
r) 1135 Thlr. Werth des eiſernen Jn-

ventar-Beilaſſes an Pferden, Rind-,
Schaf und Schweinevieh, Schiff und
Geſchirr;

8) 134 Thlr. ohngefaährer Werth der nicht
taxirten Jnventarien-Gegenſtande;

t) ferner als JnventarienBeilaß 12 Nordh.
Schffl. Weizen, 200 dgl. Schffl. Gerſte,
200 dgl. Schffl. Hafer, 3 dgl. Schffl.
Erbſen 36 dgl. Schffl. Luftmalz, 62
dgl. Schffl. gedarrtes Malz, 58 W Speck.

Pachrluſtige, welche die zu dieſer Pachtung
nöthigen Eigenſchaften und Mittel
genügend nachweiſen, können die Pacht-
dedingungen bei dem hierzu beauftragten
Großherz. K. Reviſor Riemann in Wei-

Unter billigen Bedingungen können Pen-
ſionaäre Aufnahme finden in der Schmeer-

weg Eckert, Klausſtraße Nr. 889.

Dünger-Auetion.Dienstag den 25. März früh 10 Uhr
ſollen im Gaſthofe zur goldenen Kugel
mehrere große Haufen Pferdedünger ver
ſteigert werden.

Ein Burſche von guter Erziehung kann
unter annehmlichen Bedingungen zu nächſte
Oſtern in die Lehre treten beim Tiſchlee
Müller in Nietleben.

8000 Thlr. werden zur erſten Hypothek
auf ein Rittergut, 5 Stunden von Halle,
zu leihen geſucht. Näheres bei Sup-
prian in Halle, Leipzigerſtr. Nr. 283.

Bekanntmachung.
Jch mache hiermit einem hochgeehrten

in und auswartigen Publikum ergebenſt
bekannt, daß ich alle Sorten Gewehr
Arbeiten verfertige, und bitte, indem ich
ſtets bemuht ſein werde, die billigſten Preiſe
zu ſtellen, um guütige Aufträge.

Cönnern, den 17. März 1845.
Schloſſermeiſter Heinrich.

Kleeſaamen- Verkauf.
Franzöſiſche und deutſche Luzerne, rothen

Kopfklee, ſo wie noch circa 12 Wiſpel Es
parſette, verkauft alles in beſter neuer Waare

Heinrich Schröder in Cönnern.

Von den fur die Ziegelbrennerei und Braue-
rei des Ritterguts Döllnitz reſervirten gro
ßen Doppelkohlenſteinen noch vorhandenen, ſoll
noch ein kleiner Theil verkauft werden, und ſoll
deshalb keine Preiserhöhung ſtattfinden, auch
nur bezahlt werden, wofuür ſelbige vergan
genen Sommer verkauft wurden.

Der Kohlenaufſeher
Herzer.

Bei mir iſt ſo eben in Kommiſſion er
ſchienen und bei Schwetſchke und Sohn
in Halle zu haben: Gabe fur die neue
chriſtlich apoſtoliſchkatholiſche Gemeinde zu
Schneidemühl.

Der Banm.
Gedicht

von
Carl Eger.

Preis: eleg. brochirt 10 Sgr.
Da der Ertrag dieſes Buches fur die

neue Gemeinde zu Schneidemuühl beſtimmt
iſt, ſo hoffe ich, daß daſſelbe recht viele
Käufer finden wird, damit ich derſelben bald
eine recht anſehnliche Unterſtützungs Summe
uüberſenden kann.

Aſchersleben, im März 1845.
ſtraße in Halle Nr. 718, Eduard Laue Buchhandlung.
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Deutſchland.
Berlin, d. 16. März. Se. Hoheit der Herzog Wil-

helm von Mecklenburg- Schwerin iſt von Dresden
hier eingetroffen und im Königl. Schloſſe abgeſtiegen.

Berlin, d. 17. März. Se. Durchlaucht der General-
Major und Kommandeur der öten Landwehr-Brigade, Furſt
Wilhelm Radziwill, iſt von Poſen und Se. Durchlaucht
der Furſt Leo Radziwill, von Warſchau hier angekommen.

Die Deutſch-katholiſche Gemeinde in Berlin hat Aus-
ſicht, die Werder'ſche Kirche fur ihren Gottesdienſt zu ge
winnen. Genannte Kirche liegt ſehr gunſtig, in der Mitte
der Stadt. Sie gehoört jetzt zwei Gemeinden einer Deut
ſchen und einer Franzoſiſchen, und dieſe letztere eben iſt nicht
abgeneigt, der Deutſch katholiſchen Gemeinde ihre Rechte
auf die Kirche abzulaſſen, falls ſie auch ihre Verpflichtungen
übernehmen will. Dieſe aber beſtehen kaum in etwas An-
derem, als zu den jährlichen Reparaturkoſten der Kirche die
Hälfte beizutragen.

Eilenburg, den 13. März. Geſtern iſt von hier eine
mit 131 Unterſchriften verſehene Adreſſe an die chriſt-katho-
liſche Gemeinde in Schneidemuhl nebſt 200 Thlr. als Ertrag
einer Sammlung, an ihren Beſtimmungsort abgegangen.

Breslau, den 11. März. Herr Pfarrer Czerski iſt nun
wieder nach einem dreitagigen Aufenthalt in unſerer Haupt-
ſtadt geſtern Abend zu ſeiner Gemeinde nach Schneidemühl
zurückgekehrt. Die Mittheilung in der heutigen Schleſiſchen
Zeitung“, daß Herrn Pfarrer Czerski „auf Veranlaſſung
Ronge's und der Gemeinde eine Militairperſon als Begleiter
beigegeben“ worden ſei, iſt dahin zu berichtigen, daß die
fragliche „Militairperſon“, ein Mitglied der chriſt- katholiſchen
Gemeinde, ſich auf Urlaub befindet und durch Zufall Be-
gleiter des Hrn. Czerski geworden iſt.

Königsberg, den 13. März. Von 42 hoöheren Be-
amten der Königl. Regierung und des Königl. Ober-Landes-
gerichts in Marienwerder iſt eine Adreſſe vom 16. Februar
mit einer Sammlung von Beitragen an die neue Kirchenge-
meinde in Schneidemuühl abgeſendet.

Braunſchweig, den 13. März. Die hieſigen Stadt-
behörden haben aus freien Stücken der hier gebildeten Deutſch
katholiſchen Gemeinde einen jahrlichen Zuſchuß von 150 Thlr.,
vorläufig auf 3 Jahre, verwilligt, andere 150 Thlr. werden
derſelben aus einem fur kirchliche und ſonſtige gemeinnutzige
Zwecke beſtehenden Fonds gewährt werden endlich wird be-
abſichtigt, denſelben die Michgeliskirche zur Mitbenutzung ein-
zuraumen, ſo daß wenigſtens einige Grundlagen fur die Be-
dürfniſſe der neuen Gemeinde gewonnen worden ſind. Fer-
ner vernimmt man, daß von Seiten des Stadt-Magiſtrats
eine gerichtliche Unterſuchung gegen die beiden hieſigen Ro
miſch- katholiſchen Geiſtlichen wegen Nichtbeachtung der Ver-
ardnung vom 9. April 1768 (welche in 19 Artikeln die Re-
geln fur das Benehmen der katholiſchen Geiſtlichkeit und ent-
fprechende Strafandrohungen enthält) veranlaßt worden ſei.

ma

Braunſchweig, den 15. Maärz. Bei hieſigem Stadt-
Magiſtrate wurden ſchon früher von Zeit zu Zeit Beſchwer-
den geführt uber Mißbrauche der Amtsgewalt und Uebergriffe,
deren ſich die hieſigen romiſch- katholiſchen Geiſtlichen ſchuldig
machten. Jn letzterer Zeit wurden dieſelben ſo laut und drin-
gend, daß die ſtadtiſche Behörde mit Recht ſich veranlaßt ge-
funden hat, über dieſe allgemeinen Unwillen und Beunruhi-
gung erregenden Zuſtande der Landesregierung Bericht zu er-
ſtatten. Letztere hat auch ſofort dem hieſigen Kreisgerichte die
Auflage ertheilt, gegen jene Geiſtlichen ſofort eine Criminal-
Unterſuchung einzuleiten. Dieſelbe iſt begonnen, und hat
mehrere Vergehungen zum Gegenſtande, namentlich auch eine
zwiſchen den hieſigen und mehreren anderen roömiſch-katholi-
ſchen Geiſtlichen beſtehende Verbindung, in ihrer Amtsfuüh-
rung, ſelbſt im Widerſpruche mit den beſtehenden Geſetzen,
nach einer zwiſchen ihnen willkührlich feſtgeſetzten Norm zu
verfahren. Dieſe allgemein als nothwendig und zeitgemaß an-
erkannte Maßregel hat denn auch die durch das Verfahren
jener Geiſtlichen aufgeregten Gemüther beruhigt, und man
erwartet mit Spannung das Reſultat der Unterſuchung. Hof-
fentlich wird daſſelbe eine Entfernung der Ruheſtoörer mit ſich
bringen. Auch bei uns iſt es zu ſehr Licht geworden, als
daß Roms ſtarre Conſequenz ſeiner Glaubensſatze, daß die
Beſtrebungen ſeiner Prieſter den Geiſt noch in alten Banden
feſtzuhalten vermögten. Die hier entſtandene deutſch-kathoki-
ſche Gemeinde erfreuet ſich der allgemeinſten Theilnahme. Es
iſt derſelben einſtweilen auf 3 Jahre eine jahrliche Unterſtützung
von 300 Thlr., von denen eine Hälfte aus der Staatskaſſe
und die andere aus der Stadtkaſſe fließen wird, zugeſichert.
Auch der hieſige ſogenannte große Club, deſſen zahlreiche Mit-
glieder aus den angeſehenſten Staatsbeamten und Einwohnern
hieſiger Stadt beſtehen, hat ſich unaufgefordert zu einer kraf-
tigen Beihülfe und Unterſtützung bereit erklart. Behufs Ab-
haltung des Gottesdienſtes iſt der Gemeinde die hieſige St.
Michaeliskirche Sonntags von 10 Uhr Vormittags angewieſen.
Die Vorſteher unſerer Deutſch- Katholiken haben durch einen
in den hieſigen offentlichen Anzeigen abgedruckten Aufruf ſo-
wohl Diejenigen, welche ſich bereits durch Namens-Unter-
ſchrift von der Herrſchaft des Papſtes losgeſagt, als auch die
Mäanner, Frauen, Juünglinge und Jungfrauen, welche ent-
ſchloſſen ſind, offentlich und feierlich von der römiſchen Hierar-
chie ſich zu trennen, aufgefordert, nachſten Sonntag 4 Uhr
in der St. Egydien- Kirche zu einer religioöſen Feier ſich ein
zufinden. Zugleich laden dieſelben auch ihre roömiſch-katholi-
ſchen Bruder ein, zu erſcheinen, um bei der Trennung ſich
gegenſeitig das Verſprechen zu geben, fortan ſich zu lieben
und zu achten. Bei dieſer Gelegenheit wird ein proteſtanti-
ſcher Prediger, der Paſtor Müuhlenhof hierſelbſt, in der Ver-
ſammlung eine Rede halten.

Aus dem Großherzogthum Mecklenburg-
Schwerin, d. 8. März. Ein großer Theil der hier im
Lande zerſtreut wohnenden Katholiken, namentlich in den
Städten Schwerin und Ludwigsluſt, wo eigene katholiſche
Gemeinden beſtehen hat den Eatſchluß gefaßt, der in neue-



rer Zeit entſtandenen Deutſch katholiſchen Kirche beizutreten.
Von einigen in jeder Hinſicht ſehr achtbaren Männern iſt
ein Aufruf hier bei ihren Glaubensgenoſſen geſchehen der
lebhaften Anklang gefunden hat. Ueberhaupt iſt die Theil-
nahme, welche man dieſer Angelegenheit hier ſchenkt, unge

mein groß. (Weſ. 3.)
Fulda, d. 10. März. Jn den Tagen religiöſer Span-

nung und Sehnſucht nach kirchlich vernunftgemäßer Eman-
cipation von Rom will auch die alt ehrwurdige Bonifacius-
ſtadt, die ihre Grundung und Exiſtenz vorzeitlich reformato-
riſchen Bemühungen verdankt, dem Reformator Johannes
Ronge und deſſen Lehre ſchon deshalb ihre Thore nicht ver-
ſchließen indem unter den Bemühungen eines hieſigen, ſchon
fruüher wegen Herausgabe eines von den Jeſuiten und ihren
Freunden ungerecht angefeindeten und unterdruckten Katechis-
mus, bei allen erleuchteten Katholiken aber hochverehrten geiſt-
lichen Gymnaſiallehrers über 30 Manner zur Bildung einer
deutſch katholiſchen Gemeinde zuſammengetreten ſind. Dul-
dung und Liebe nach Jnnen aber ſtetes Streben nach ächt
chriſtlich apoſtoliſcher Feſtſtellung bei allgemein kirchlichem
Umſchwunge, wird die Zuſammengetretenen ſtets als Prin-
zip leiten. Fur die Gemeinde zu Schneidemuhl iſt indeß
durch Beiträge die Summe von 21 Thlr. zuſammengebracht
und ſoll demnächſt nebſt einer Adreſſe an den Vorſtand der
chriſtlich apoſtoliſchen Gemeinde dort von hier abgehen.

Wismar, d. 11. März. Die hieſigen katholiſchen und
proteſtantiſchen Chriſten, welche ſich der unabhängigen neuen
Deutſchen Kirche einzuverleiben beabſichtigen, haben ſich über
nachſtehendes Bekenntniß vereinigt: 1) Wir glauben an einen
Gott, den Herrn des Himmels und der Erde, deſſen urgottli-
ches Weſen im Worte als Vater geoffenbart worden. 2) Wir
glauben an die Erſcheinung dieſes Herrn auf Erden in Jeſus
Chriſtus, welcher des Höchſten Sohn iſt in des Wortes gei-
ſtiger Bedeutung. 3) Wir glauben an einen allwaltenden
Geiſt der Liebe und Weisheit, welcher der heilige Geiſt oder
der Geiſt der Wahrheit iſt. 4) So glauben wir an eine Ein
heit des göttlichen Weſens in ſeiner dreifachen Entfaltung als
Vater, Sohn und Geiſt, ohne Unterſcheidung dreier Perſonen
in der Gottheit. 5) Wir laſſen in unſerer Verbindung keine
Anrufung von Heiligen zu. Wir verſagen eben ſo auch den
lebenden Menſchen jede Art von Verehrung, welche nur dem
höchſten Weſen gebührt. 6) Wir glauben an eine Fortdauer
der Menſchengeiſter nach dem Tode und an eine Zuſtands-
Verſchiedenheit derſelben nach Maßgabe ihres Lebens und ih-
rer Lebensrichtung. 7) Wir glauben an eine Auferſtehung des
Fleiſches nicht, glauben aber an ein Auferſtehen und Fortbe-
ſtehen des Menſchengeiſtes in einem geiſtigen Leibe. 8) Wir
halten auf Taufe als das Bundeszeichen und auf Abend-
mahl als ein Mittel zur Erweckung des lebendigeren An
denkens an den Herrn und Herſtellung einer engern Verbin-
dung mit Jhm. 9) Von der heiligen Schrift halten wir, daß
ſie, als die Quelle der Glaubens Ueberzeugungen der Ge-
meine, einer freien Forſchung unterliege, daß ein tieferer Sinn
im Buchſtaben der Schrift liege und daß die Vernunft nicht
ruhen, ſondern angeſtrengt in der Erforſchung dieſes tieferen
geiſtigen Sinnes fortſtreben müſſe. 10) Die Gemeine achtet
jeden als einen Geiſtesverwandten, welcher bemüht iſt durch
die That zur Glaubens Entſchiedenheit durchzudringen, näm
lich durch die That der Gebote des Herrn. Jn den nächſten
Tagen wird wahrſcheinlich ſchon die Gemeinde Ordnung feſt
geſtellt und demnächſt mit dem Glaubens Bekenntniſſe zur
Kenntniß der Behörden gebracht werden.

München, d. 4. März. Sie werden aus der „A.
A. Z.“ erſehen haben, daß am 26. Febr. und 1. März lang-
dauernde Staatsraths Sitzungen Statt gefunden haben,denen der Konig ſelbſt re ileee, Den Gegenſtand der Be

rathungen bildeten die von den beiden General Synoden
unmittelbar bei der Königl. Maj. gemachten Eingaben,
reſp. erhobenen Beſchwerden. Das Referat hatte der Staats-
rath von Freyberg zum großen Schmerze der Bayeriſchen
Proteſtanten, denen die Anſichten dieſes Staatsmannes nicht
unbekannt ſind. Dem ohngeachtet war wohl Niemand darauf
gefaßt, daß der Antrag des Referenten, wie es wirklich der
Fall war, dahin lauten würde: „Es ſeien ſämmtliche Un-
terzeichner der von der Ansbacher Synode ausgegangenen
Adreſſe des Hoch verraths anzuklagen und der Kriminal-
unterſuchung zu unterwerfen.“ Dieſem Antrage ſtimmten
bei 1) der Miniſter des Jnnern, Hr. v. Abel, deſſen Lei-
tung auch die proteſtantiſchen Cultusangelegenheiten in hoch-
ſter Jnſtanz unterworfen ſind; 2) der Staatsrath und Re-
gierungs- Präſident von Hörmann. Die uübrigen Mitglieder
des Staatsraths, ſelbſt die Proteſtanten, ſchwiegen. Es
war eine bedeutungsvolle Minute. Da erhob der Juüngſte
der Anweſenden das edle Wittelsbacher Blut, Prinz Luit-
pold, mit einer Wärme, welche die Bayeriſchen Proteſtan-
ten ihm nie vergeſſen werden, die Stimme zu Gunſten der
Bedrängten. Er ſetzte in klarer und lebendiger Rede aus
einander, wie er in der Adreſſe der Ansbacher Synode keine

Spur der Aufreizung zu erkennen vermöge und überhaupt
Nichts erblicken koönne, als eine ehrfurchtsvolle Darlegung
der unter den Proteſtanten beſtehenden Beſchwerden und
Befürchtungen. Habe doch jeder Unterthan die Befugniß,
ſeine Beſchwerden vor dem Throne laut werden zu laſſen
und ſeine Rechte zu vertheidigen. Er ſehe in dieſer Ein
gabe eine höchſt wichtige Thatſache, die faktiſch beſtehende
Beunruhigung der Proteſtanten, die gründlich gehoben wer
den muſſe, wenn nicht die Eintracht, der Friede und die
Kraft des Staates darunter leiden ſolle. Die Rede des
Prinzen ſoll auf alle Anweſenden, auch auf ſeinen Konig-
lichen Vater, tiefen Eindruck gemacht haben. Ganz in
Uebereinſtimmung mit ſeinem Bruder nur ruhiger, votirte
auch der Kronprinz. Der Koöntg ſoll hierauf ſehr ernſt und
nachdenklich geworden ſein. Se. Majeſtät verſchob die Ab
ſtimmung auf eine zweite, am 1. März zu haltende Sitzung,
und in dieſer verwarf die Majorität den Freybergiſchen An
trag und uüberließ es dem Köoönige, in vollem Vertrauen auf
ſeine Weisheit und Güte, nach eignem Ermeſſen, diejenigen
Verfügungen zu treffen, welche zur Beruhigung ſeiner pro
teſtantiſchen Unterthanen dienen konnten. So ſteht ge
genwärtig die Sache. Man ſieht der nächſten Zukunft mit
Spannung entgegen auf der einen Seite eine uübermaächtige
Partei, an deren Spitze ein Miniſter ſteht, den man wohl
einen Premier- Miniſter nennen koönnte, da ihm der König
das unbedingteſte Vertrauen ſchenkt, und in allen wichtigen
Angelegenheiten ſelbſt wenn ſie nicht unmittelbar ſein Mi-
niſterium betreffen, ſeinen Rath hört auf der andern Seite
ein Deutſcher König, der alle ſeine getreuen Unterthanen
mit gleicher Liebe umfaßt, und die ſo beſtimmt ausgeſpro-
chene Anſicht des wirklichen und des eventuellen Thronfol-
gers. Man zweifelt daher nicht, daß ein verſohnender
Schritt erfolgen werde. Aber kann man was man ſo
gern mochte ſich einem ſichern und vollen Ver-
trauen hingeben, kann man eine Aenderung des Syſtems
erwarten, ſo lange Organe die Königlichen Beſchluſſe voll
ziehen welche Vota abgeben können, wie die oben ange

fuhrte? (Rhein. Beob.)



Frankreich.
Paris, d. 11. März. Geſtern wurde der hieſigen De-

putirtenkammer eine mit zahlreichen Unterſchriften bedeckte
Petitlon zu Gunſten der Jeſuiten vorgelegt und darin ihr
geſetzliches Beſtehen in Frankreich verlangt. Das Merkwür-
digſte dabei iſt, daß dieſe Petition durch Herrn Martial
Marcet de la Roche-Arnaud eingeleitet und überreicht wor
den iſt, der unter der Reſtauration die Jeſuiten ſo lebhaft

ampfte.dec Großbritannien und Jrland.
London, d. 10. März. Die „MorningChronicle“ halt

den Austritt des Herrn Goulburn, des Schatzkanzlers, aus
dem Kabinet fur wahrſcheinlich, da derſelbe der von der
Regierung zur Emancipation der Juden in Betreff ſtädtiſcher
Aemter angekündigten Maßregel nicht beipflichten könne.
Der Lord-Kanzler hat übrigens auch im Oberhauſe eine Bill
zu dieſem Endzwecke bereits vorgelegt.

Am 6. März im Oberhaus brachte der unermuüdliche
Juriſt Lord Campbell eine, der vorjährigen ähnliche, Bill
ein, welche es den Glaäubigern erleichtern ſoll, engliſche
Schuldner im Ausland zu erreichen, was jetzt zu den ſchwie-
rigen, ja beinahe unmöglichen Dingen gehört, ſo daß ein
guter Theil der britiſchen Reiſeluſt ſich auf dieſe Quelle zu-
rückführen läßt. Die Bill wurde zum erſten Mal geleſen.

Afrika.
Paris, d. 11. März.) Das ſchwediſche und das dä-

niſche Geſchwader ſind den 21. Febr. vor Tanger angekom-
men und haben daſelbſt die Conſuln ihrer reſp. Regierun-
gen ans Land geſetzt, die ſogleich ihre Amtsverrichtungen
begannen. Sie wurden in Tanger vom Unterbefehlshaber
mit allen ihrem Rang gebührenden Ehren empfangen.

Vermiſchtes.
Breslau. Kuüürzlich erhielt hier eine Frau von

einem gewiſſen Herrn zwei Thaler, damit ſie bei einem Buch
händler eine Fenſterſcheibe einſchlage, an welcher Ronge's
Portrait hängt. Die arme Frau konnte zwei Thaler auf
keine leichtere Weiſe verdienen und that, was ihr geheißen,
doch unvollkommen; ſie kannte weder Ronge noch deſſen
Bild, noch konnte ſie leſen, und ſchlug daher mit einem
Stein die Scheibe ein, hinter welcher des Muſikdirektors
Heſſe Portrait hing, welches ſie verletzte. Sie ward ergrif-
fen und geſtand, was ſie gewollt und geſollt. Der Buch-
händler lachte, ließ ſich die Scheibe bezahlen, aber in chriſt-
licher Milde verſchwieg er den Namen des unchriſtlichen
Herrn ihn nur durch hieſige Blätter daran erinnernd, daß
man ihn kenne und vor ähnlichen Auftritten warne.

Wien, d. 8. März. Die beruüchtigte Stelle bei
Linz am Wirbel und Strudel iſt bei dem niedrigen Waſſer-
ſtande des Stromes ſo tief gefroren daß die ſeit Jahrhun-
derten die Schifffahrt beängſtigenden Felſen geſprengt und
dem Strome dort ein beſſeres Bett gegeben werden konnte.

Einem Theil der Einwohner der gewerbfleißigen
Stadt Altenberg (Königr. Sachſen) ſteht ein ähnliches
Schickſal wie den Felsbergern bevor. Seit dem Jahre 1458,
wo daſelbſt der Zinnbergbau aufkam, war bereits im Jahr
1576 die große Präge, ein Abgrund mit 60 100 Ellen
hohen Wänden und mehreren Morgen Flacheninhalt, da
durch entſtanden, daß der durch die eigenthümliche Bildung
der Zinnneſter und deren Abbau mit ungeheuren, bis 150
Ellen hohen Höhlen untergrabene Erdboden, plötzlich zu
ſammenſturzend, jenen Krater bildete. Durch größere Vor-
ſicht war ein weiterer Erdfall vermieden worden allein ge
genwärtig ſteht ein ſolcher wieder bevor. Viele Ha indbereits geräumt. le Häuſer ſin

7

Magdeburg- Leipziger Eiſenbahn.
Perſonen-Frequenz.

Bis 1. März. ivel. 67,,135 Perſonen.
Vom 2. bis 8. März incl. 6,103

mit Einſchluß von 540 Perſonen
aus dem Verkehr auf den Anhalte-

punkten

Summe 73,238 Perſonen.
w

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin, den 17. März.

Pr. Cour. Pr. Coar.Fonds. 3f. Brief. Geld Actien. 3f. Srief. Geld. Gem.
St. Schldſch.ſ3/,100 999 Berl. Potsd. s
Preuß. Engl. do. do. P. Dbl.) 4 2Oblig. 30. 4 Magd. Leipz. 186 cPräm. Sch.d. do. do. P. Obl. 4 losSeehandl. 94 Brl Auhalt. 1154/,Kur u. Rm. do. do. P. Obl. 4 102Schldvſchr. 3/,/ 992 ſpDüſſ. Elberf. s 1105
Bri. St. Obl. 3 100 do. do. P. Obl.! 4 992 99
Onz. do. i. Th. 48 heiniſche s 101 100Wſipr. Pfbr. 99 ost/, do. do. P. Obl.! 4 99 99

Srßgh. Poſ. do. 4 104 ſo. v. St. gar. 3 96* 7
do. do. 3 98 98 Brl. Frankf. 5 1158'Oſtpr. Pför. 100 do. do P. Obi

Pomm. do. 3 100 998/, [Oberſchleſ. 4 125 124,
K. u Nm. do. 100 do. L B. v. cing 116 115
Schleſ. do. 3 99 B. Stett. I. A. 133 132
Gold al warc.] ſdo. do. L. B. 133 132
rdrchsd'or. 13 13 Magd. Hlbſt.) 4 113 112e u B. Schw. Fr. 4 120 119
à 5 Thlr. 113 11 do. doP. Obl

142O sconto. 3 auf Bonn Köln.
Leipzig d. 17. März.

TT,C QJT—

Staatspapiere. z vent gtegtsrapiere Ange Gelust.
Actien exch. Zinf. boten.

K. S. Steuer-Cred. K. Pr. St. Schuldſch.
Kaſſenſch. à 3/ im à 3/, in Pr. Ct.
14 F. pr. 1001 997von 1000 u. 500 93 Hamb. Feuerk.-Anl.
kleinere S 96 à 3*, (300 Mk.

K. S. Kamm.-Cred. Bco.150 9eKaſſenſch. à 29 im K. K. Oeſtr. Metall.
20ft. F. pr 150 fl. Conv.v. 500, 200 u. 50 a à 59 lauf. Zinſen 116
K. S. Landrentenbr. à 49 à 103 im 106à 3i/, i. 14 F. à 39 14 81v. 1000 u. 500 98 Tkleinere 2 Act. d. W. B. pr. St.
K. Preuß. Steuer- à 10390Credit-Kaſſenſch. à Leipz. Bank Aktien
39/ im 20 fl. F. à 250 pr. 1 160v. 1000 u. 500 97 Eeipz. Dresd. Eiſenb.

kleinere 2 Act à 100- pr. 10Leipz. Stadt-Oblig. SächfiſchBaier. do. 143
à 30/, im 14 F. pr. 100 102v. 1000 u. 500 94], FSächfifch-Schleſ. do.
kleinere m r pr. *00 118 Sepz. Oresd. Eiſenb. Magd. Lpz. o. n

P.-Obl. à 3 l107/, Div. Sch. do. pr. 100] 187

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Geklde.)

Magdeburg der 17. März (Nach Wispeln.)

Weizen 33 36!1 Gerſte 26 27Roggen 29 30 Hafer 17 18
Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg

am 17. März: 35 Zoll unter 0.

e
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Fremdenliſte.
Aagekommene Fremde vom 17. bis 18. März.

Ken Kronprinzen z Die Hrru. Kaufl. Schrodt u. Baumann a. Braun
ſchweig, v. Brandt a. Magdeburg, Lemaitre a. Mainz, Bertram

Hr. Dr. Müller Hr. Reg.
Hr. Mühlenbeſ. Schrappler a. Altona.

Frau Gräfin v. d. Aſſeburg m. Bed. a. Meisdorf. Hr. Beamter Neu

a. Leipzig Radegaſt a. Raumburg.
Rath Bentheim a. Berlin.

mann u. Hr. Schul Dir. Graul a. Leipzig.

Stadt Zürch:-

u. Deagarto a. Neſſo.
iſcher Hof: Hr. Partik. Scheler a. Berlin.Engiſe Schäfer a. Mainz, Kranz a. Hamburg.Peter a. Magdeburg

Familien Nachrichten.
Todesanzeige.

Den 18. Marz fruh 2 Uhr ſtarb an Ent
kräftung unſer guter Vater, Schwiegervater
und Großvater, der Pastor emer. Joh. Ehr.
Zincke. Auswärtigen Verwandten und Freun
den, ſo wie ſeinen hieſigen Bekannten, dies
zur Nachricht, mit der Bitte um ſtilles Bei-
leid.

Halle, den 19. März 1345.
Die Hinterbliebenen.

L Aue e r
Bekanntmachungen.

Pferde-Auetion.
Donnerstag den 20. d. Nachm. 2 Ubhr,

werden in dem Hauſe des Schneidermeiſt rs
Lehmann, große Steinſtraße Nr. 160,
ein Rothſchimmel und ein brauner Wallach

Auct. C.

Auction.
Mittwoch den 26. d. Nachm. 2 Uhr,

werden auf hieſigem Rathhauſe: ein golde-
ner Siegelring, eine goldene Uhrkette, ver-
ſchiedenes Neuſilbergeſchirr, Meubles, Haus
und Küchengeräth, Kleidungsſtucke, Betten,
Waſche u. a. Sachen gerichtlich verauctio-
nirt werden.

Graewen, Auct.-C.

Penſionat in Leipzig.
Zwei junge Leute aus guten Hauſern,

welche die Handlungsſchule oder andere Bil
dungsanſtalten zu Oſtern beſuchen wollen, kon
nen in der Familie eines Kaufmanns unter
maßigen Bedingungen Logis und Beköſtigung,
auch wenn es gewünſcht wird, eine freundliche
Beaufſichtigung erhalten. Gefallige Zuſchrif-
ten bittet man an G. H. Grieshammer in
Leipzig zu adreſſiren.

Die feinſten franz. Filz- und Seiden-
ute empfiehltß Friedr. Zimmermann

am Markte.

Die Hrrn. Kaufl. Bauſch a. Rönſahl, Hartwig a. Gei
ſenheim, Löſer a. Magdeburg, Meißner a. Hamburg König a. Ber
lin. Hr. Stud. Zellweger a. St. Gallen. Die Hrrn. Rent. Cajaretti

a. Etzerode.
Goldnen Löwen 3

Echwarzen Bärz

chau.

Chemni

Die Hrrn. Kaufl.

So eben iſt erſchienen und in allen
Buchhandlungen, in Halle namentlich bei
E. Anton zu haben:

Bier iſt kein Gift.
Zum Troſte fur alle Biertrinker. Unter
Zuziehung arztlicher Berathung bearbeitet

von C. Stiller. Preis 2 Sgr.
Geſucht wird auf dem Rittergute Kör-

bisdorf bei Merſeburg zum 1. Juni a. e.
eine mit guten Zeugniſſen verſehene Wirth-
ſchafterin und ein dergleichen Kindermädchen,
ſo wie ſogleich ein Gaärtnerburſche und Kuü-
chenmadchen.

Eine in allen Zweigen der Wirthſchaft, ſo
wie in der Kuche erfahrene Wirthſchafterin von
geſetzten Jahren, die ſich ſowohl uber ihre
wirchſchaftliche Tuchtigkeit, als uüber ihren
moraliſchen Werth durch gute und glaubwuür-
dige Zeugniſſe genugend auszuweiſen hat, fin-
det zum 1. April d. J. eine Stellung auf dem
Rittergute Gröbitz bei Naumburg.

Portofreie Anmeldungen, mit Einſendung
der Atteſte, werden von Unterzeichnetem ent-
gegengenommen und weiter beruckſichtigt wer

den. H. Kraft.c T

Aecht engliſches Gicht-
papier,

das bewahrteſte Mittel gegen alle Arten
Gicht-Leiden, à Blatt 2 Sgr., iſt
zu haben bei

Vranz Vaccani
in Halle a. S., Rother Thurmanbau

1 Treppe hoch.

Auf dem Rittergute Pretzſch zwiſchen
Weißenfels und Naumburg finden fleißige
Dreſcherfamilien Wohnung und Arbeit.

ec—m—mZJ z keee

Ein ordentliches Maädchen, welches im
Kochen Näahen, Platten und andern weib-
lichen Arbeiten erfahren iſt, wunſcht zum
1. April als Wirthſchafterin oder bei einer
Dame ein Unterkommen.
Frau Fleckinger auf dem kleinen Sand-
berg Nr. 279.

Seidel a. Magdeburg.
Handelsm. Gräf a. Berlin.

Stadt Hamburg Hr. Berg -Elede Meyer a. Eisleben.
Kaufl. Ulrich a. Schweinfurt, Krauſe a. Berlin, Herzer a. Glau

Hr. Offic. v. Dollmar a. Cöln.

Näheres ſagt

Goldnen Ring Die Hrru. Kaufl. Jhleberg a. Brandenburg Walch
a. Poſen. Hr. Oekon.-Jnſp. Balding u. Hr. Mühlenbeſ. Winkelmann

Die Hrru. Kaufl. Schiene u. Steiger a. Weimar.
Hr. Fabrik. Müller a. Chemnitz. Hr. Dr. med. Emhardt a. Danzig.
Hr. Poſtſecr. Schaar a. Berlin.

Hr. Muſiklehrer Röder a. Pforzheim. Hr. Kaufm.
Hr. Opt'eus Lindwurm a. Dresden. Hr.

Die Hrrau.

Hr. Partik. Haſſenfütter a.
Zur Eiſenbahn: Die Hrrn. Kaufl. Friedemann a. Berlin, Gebr.

Lehmann a. Megdeburg.
ſchinenfabr. Gärtner a. Berlin.

Hr. Court. Haderne a. Deſſau. Hr. Ma

Wichtige Schrift für Schreiner, Zimmer-
leute, Bauherren, Banbehörden ete.

Jn der J. H. Beſemfelder'ſchen
r d in Meiningen iſt er-chienen:

Gründliche Anweiſung
Holz

auf die ſicherſte und ſchnellſte Art
zu trocknen, damit es zu keiner
Zeit ſchwinde. Von A. Brommler,
Schreinermeiſter. Mit genauen Zeichnun-
gen des erforderlichen Apparates auf 2 litho-
graphirten Tafeln. Nebſt einem Anhange
von mehreren Recepten und andern gemein
nuützizen Angaben fur Tiſchler.

Preis 1 Fl. 30 Kr. oder 271 Sgr.
Die Nutzlichkeit und Brauchbarkeit diefer

Erfindung, welche u. A. von dem geh. bad.
Finanzminiſterium, reſp. Baudirection, mit
200 Fl. belohnt wurde, beweiſen die auf
dem Umſchlage abgedruckten Zeugniſſe ron
Baubehörden und Schreinerinnungen, wel-
che man deshalb nachſehen wolle.

Seminar- Anzeige.
Daß die Lectionen des bevorſtehenden Som

merhaltjahrs bei dem hieſigen Seminar und
der mit demſelben verbundenen Praparanden

Anſtalt den 14. April c. beginnen, wird geeig
neten jungen Leuten, welche in die eine oder
die andere dieſer Anſtalten aufgenommen zu
werden wunſchen hiermit angezeigt.

Großtreben, bei Torgau,
den 15. März 1845.

Hundertmarck,
Pfarrer und Seminar- Vorſteher.

Anzeige.
Um den haäufigen Anfragen, wegen Haus

lehrer zu begegnen diene hiermit zur Nach
richt, daß keiner der im October v. J. aus
dem hieſigen Seminar entlaſſenen Schulamts
Candidaten mehr disponible iſt.

Großtreben, den 15. März 1845.
Hundertmarck.

u

Auswartiger Eltern Kinder finden noch
billige und anſtäaändige Penſion, gr. Steärd
ſtraße Nr. 139 parterre.
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